VEREINBARUNG

Zwischen     Name des Vereins      ,
vertreten durch den 1. Vorsitzenden  Vorname, Zuname     , 
Straße      , PLZ, Ort      
                                                           - im Folgenden „Verein“ genannt –

und

                                                           - im folgenden „ Übungsleiter“ genannt –

wird folgender Übungsleitervertrag geschlossen:

§ 1 Lizenz

________________________________ besitzt nachfolgend bezeichnete ÜL – Lizenz

- Lizenz: ___________________________________________________________________

- Nummer: __________________________________________________________________

- Aussteller: _________________________________________________________________

- Ausstellungsdatum: __________________________________________________________

- Gültig bis: _________________________________________________________________

Für die Gültigkeit der Vereinbarung ist es nicht notwendig, in Besitz einer ÜL-Lizenz zu sein.

§ 2 Tätigkeit

Der Verein beschäftigt ___________________________ ab dem ____________________ als nebenberuflichen Übungsleiter für folgende Aufgabe:

- Training/Betreuung der ______________________________________________________

- Training/Betreuung der ______________________________________________________

§ 3 Trainingszeiten

Als Übungszeiten werden vereinbart:

- (Gruppe) _______________________ (Zeiten) _____________ (Ort) __________________

- (Gruppe) _______________________ (Zeiten) _____________ (Ort) __________________

Die Betreuungszeiten 
der Übungseinheiten für folgende Sportart      

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     , bzw.

der Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele sowie Turniere der Jugendfußballmannschaften ergeben sich aus den vom Kreisfußballverband Dithmarschen veröffentlichten Spielpläne und Einladungen.

Das sind ca. __________ Übungs-/ Betreuungsstunden (jeweils 60 Minuten) wöchentlich. 

Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass bei Bedarf eine Erweiterung der Stunden- zahl möglich und zu vereinbaren ist.
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§ 4 Aufgaben des Übungsleiters

Der Übungsleiter ist für seine Tätigkeit voll verantwortlich. Er ist insbesondere verpflichtet,

a.) die Sportanlagen, die Aufenthaltsräume und sämtliche Trainingsgeräte vor Benutzung auf   ordnungsgemäße Beschaffenheit und Eignung für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.  

Er wird sicherstellen, dass keine defekten Geräte oder Anlagen benutzt werden. Festgestellte oder verursachte Schäden an den Geräten bzw. an den Sportanlagen/ Aufenthaltsräumen sind umgehend dem Vorstand oder im Fall der Verhinderung einem Vertreter zu melden;

b.) rechtzeitig vor Beginn der Übungsstunden die Umkleideräume zu öffnen und für Ordnung in den benutzten Räumen zu sorgen;

c.) die vereinbarten Übungszeiten stets einzuhalten und unabhängig von der Beteiligung        - mindestens vier Teilnehmer – durchzuführen;

d.) bei persönlicher Verhinderung – gleich aus welchem Grund – unverzüglich den Vorstand zu verständigen und zu veranlassen, dass die Übungsstunden von einer geeigneten Vertretung geleitet werden (der Übungsleiter/die Übungsleiterin ist in der Aufsichtspflicht!);

e.) dafür zu sorgen, dass nur berechtigte und nach dem Leistungsstand geeignete Vereins-mitglieder/Personen an den Übungsstunden teilnehmen;

f.) über den Umfang der abgehaltenen Übungs-/Betreuungsstunden einen Nachweis zu führen und halbjährlich ( 30.06. u. 31.12. e.j.J. ) diesen Stundennachweis für das jeweils vorangegangene Halbjahr dem Vorstand zuzuleiten;

g.) die mit dem zuständigen Vorstandsmitglied abgesprochenen Übungs-/Trainings-programme durchzuführen;

h.) an Fortbildungsveranstaltungen im erforderlichen Umfang teilzunehmen;

i.) dem Vorstand das eventuelle Erlöschen einer Übungsleiterlizenz mitzuteilen;

j.) die Satzung und Ordnungen des Vereins zu achten;

k.) bei Benutzung von Trainingsstätten die mit dem Eigentümer der Übungsstätte vereinbarten Überlassungsbedingungen zu beachten;

l.) alle Übungsstunden, die er übernommen hat, sportlich einwandfrei durchzuführen;

m.) Energiesparmaßnahmen und Umwelt schonende Maßnahmen beachtet.
§ 5 Aufwendungsersatz

Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Tätigkeit des Übungsleiters ehrenamtlich und gegen Aufwendungsersatz in Höhe von 8,00 Euro je vereinbarter und nachgewiesener Übungs-/Betreuungsstunde erfolgt (max. ……….€/Jahr ).
Der Aufwendungsersatz ist nach Einreichen des Stundennachweises fällig.

Während der Zeit, in der die Übungsstätte geschlossen ist, an Feiertagen wie auch bei Abwesenheit des Übungsleiters entfallen die Übungsstunden und demgemäß auch ein Aufwendungsersatz.

Fahrkosten, die bei der Tätigkeit des Übungsleiters anfallen, sind mit dem Aufwendungsersatz abgegolten.

- 3 -

Der Übungsleiter wird den Verein über eine eventuelle weitere entgeltliche Beschäftigung, sei es haupt- oder nebenberuflich, zur Berechnung eventuell anfallender Sozialabgaben und Steuerbeträge informieren. Dasselbe gilt für den Fall, dass der Übungsleiter bereits anderweitig den Freibetrag von ……… €/ Jahr in Anspruch nimmt.     

§ 6 Urlaub

Erholungsurlaub des Übungsleiters sowie ggf. Einsatz einer Ersatzkraft als Urlaubsvertretung sind mit dem Vorstand abzustimmen.

§ 7 Versicherungsschutz/Unfälle

Versicherungsschutz in Form einer Unfall- und Haftpflichtversicherung besteht im Rahmen des Sportversicherungsvertrages des Landessportverbandes Schleswig-Holstein. Das Recht auf diesen Versicherungsschutz kann der Übungsleiter mit der Mitgliedschaft im Verein erwerben.

Der Übungsleiter hat Unfälle, insbesondere solche, die sich während seiner Übungsstunden ereignen, unverzüglich dem Vorstand zu melden.

§ 8 Vertragsdauer und Kündigung

Der Vertrag kann von jeder der Parteien mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende eines jeden Kalendervierteljahres gekündigt werden. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei schwerer Verletzung der vertraglichen Pflichten, steht jedem der Vertragsparteien das Recht zur außerordentlichen Kündigung zu.

§ 9 Sonstiges

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, insbesondere der Anzahl der Übungsstunden und der Höhe der Vergütung bedürfen der Schriftform.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so bleiben die übrigen Regelungen davon unberührt.

Beide Vertragsparteien erklären, eine schriftliche Ausfertigung dieses Vertrages erhalten zu haben.

Ort      , den _________________

_____________________________                                          ________________________

    (VEREINSVORSITZENDER)                                                      (ÜBUNGSLEITER)

